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B e k a n n t m a c h u n g  

 
 

Widerspruchsmöglichkeiten gegen bestimmte Datenübermittlungen 
 
 

Die Meldebehörde übermittelt im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben Meldedaten an Behörden und an 
Dritte. Einzelnen Datenübermittlungen kann der oder die Betroffene widersprechen. Hierbei handelt es 
sich um folgende Fälle: 
 
 bei der Adressweitergabe an politische Parteien zum Zweck der Wahlwerbung und an Initiatoren von 

Volksbegehren, Volksentscheiden und Bürgerentscheiden (§ 50 Abs. 1 BMG), 
 
 bei der Adressweitergabe an Mandatsträger, Presse oder Rundfunk über Alters- und Ehejubiläen 

(§ 50 Abs. 2 BMG), 
 
 bei der Adressweitergabe an Adressbuchverlage zur Herausgabe von Adressenverzeichnissen in Buch-

form (§ 50 Abs. 3 BMG), 
 
 gegenüber öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften, wenn der oder die Betroffene nicht dersel-

ben Religionsgesellschaft wie der Familienangehörige oder keiner Religionsgesellschaft angehört, so-
weit die Daten nicht für Zwecke des Steuererhebungsrechtes der jeweiligen Religionsgesellschaft be-
nötigt werden (§ 42 Abs. 3 BMG). 

 
Die Betroffenen, die eine Übermittlung ihrer Daten in den beschriebenen Fällen nicht wünschen, werden 
gebeten, dies bis spätestens 1. März 2016 – bei der Gemeinde Südlohn, Bürgerservice, Winterswyker 
Straße 1, 46354 Südlohn, schriftlich oder im Rahmen einer persönlichen Vorsprache mitzuteilen. Wider-
sprüche per Email, Telefon oder Vertreter ohne Vollmacht sind nicht möglich. 
 
Südlohn, den 01.02.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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Gemeinde Südlohn    Südlohn, 01.02.2016 
 

B e k a n n t m a c h u n g 
 

Planfeststellung für den Neubau der Ortsumgehung Südlohn-Oeding im Zuge der Landes-
straße 558 von Bau-km 0+469,53 (Staatsgrenze Niederlande/Bundesrepublik Deutschland 
mit Anschluss an die gleichzeitig auf niederländischer Seite geplante N 319) bis Bau-km 
3+285,65 (etwa 100 m östlich der Einmündung Kreisstraße K 21 in die Bundesstraße 70 (L 
558 alt) 
 

hier: Änderungen und Ergänzungen der ursprünglichen Planunterlagen, die bereits vom 
 16.09.2009 bis 15.10.2009 ausgelegen haben 
  

- Deckblatt I von Bau-km 0,540 bis Bau-km 1,476 
- Überführung der Gemeindestraße Grenzweg in Bau-km 0,692 
- Verschiebung der Einmündung der geplanten Gemeindestraße „Panofen“ 
- Fortschreibung der Verkehrsuntersuchungen 2012 und Ergänzung der Ver-

kehrsuntersuchungen 2015 
- Änderung/Ergänzung des Wassertechnischen Entwurfes 
- Änderung/Ergänzung des Lärmtechnischen Entwurfes 

 
- Deckblatt II von Bau-km 0+469,53 bis Bau-km 3+285,65 

- Schadstoffberechnung 
 

und der hiermit im Zusammenhang stehenden übrigen Änderungsmaßnahmen an dem vor-
handenen Straßen-, Wege- und Gewässernetz und Anlagen Dritter auf dem Gebiet der Ge-
meinde Südlohn, Kreis Borken, in der Gemarkung Oeding, Flur 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16 und 
17. 
 

Der Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Münsterland hat für das o.a. Bauvorhaben 
die Durchführung des Planfeststellungsverfahrens gemäß §§ 38 ff. Straßen- und Wegegesetz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (StrWG NRW) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) beantragt. Für das Vorhaben besteht eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3a und § 3c des Gesetzes über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung (UVPG).  
 

Die Planänderungen (Deckblatt I und II) liegen in der Zeit 

 
vom 10. Februar 2016 bis 9. März 2016 

 
in der Gemeinde Südlohn, Zimmer 1.11, Winterswyker Straße 1, 46354 Südlohn, zu folgenden Zeiten zur 
allgemeinen Einsichtnahme aus: 
 

Montag bis Donnerstag von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Freitag von  8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
 

Zudem werden die Planänderungen im Internet auf der Seite der Bezirksregierung Münster 
(www.brms.nrw.de/go/verfahren > Planfeststellung Straße) veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der 
Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW). 
 

1. Jeder kann bis spätestens zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis zum 23. März 
2016, bei der Bezirksregierung Münster (Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde), Domplatz 1-3, 
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48143 Münster, oder bei der Gemeinde Südlohn, Winterswyker Str. 1, 46354 Südlohn, Einwendungen 
gegen die Planänderungen schriftlich oder zur Niederschrift erheben. Die Einwendung muss den gel-
tend gemachten Belang und das Maß seiner Beeinträchtigung erkennen lassen. 
 
Nach Ablauf der Frist sind Einwendungen ausgeschlossen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 VwVfG NRW). Einwen-
dungen oder Stellungnahmen von Umweltvereinigungen sind innerhalb der vorgenannten Einwen-
dungsfrist bei den bezeichneten Stellen vorzubringen und sind nach Ablauf dieser Frist ebenfalls aus-
geschlossen. 
 
Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten unterzeichnet oder in Form 
vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige Eingaben), ist auf jeder mit 
einer Unterschrift versehenen Seite ein Unterzeichner mit Namen und Anschrift als Vertreter der übri-
gen Unterzeichner zu bezeichnen. Anderenfalls können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben. 
 
Die Bezirksregierung Münster bietet die Möglichkeit an, Einwendungen in rechtsverbindlicher elektro-
nischer Form gemäß § 3 a VwVfG NRW über das Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach 
(EGVP) zu senden. Dabei sind aber die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen zur 
Nutzung der Virtuellen Poststelle (EGVP) zu beachten. Auf die Homepage der Bezirksregie-
rung Münster, unter www.brms.nrw.de/go/egvp, wird hierzu verwiesen. Eine einfache E-Mail erfüllt 
diese Anforderungen nicht und bleibt daher unberücksichtigt. 
 

2. Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der sonstigen Vereinigungen, 
soweit sich diese für den Umweltschutz einsetzen und nach in anderen gesetzlichen Vorschriften zur 
Einlegung von Rechtsbehelfen in Umweltangelegenheiten vorgesehenen Verfahren anerkannt sind 
(Vereinigungen), von der Auslegung des Plans. 

 

3. Findet ein Erörterungstermin statt, wird er ortsüblich bekannt gemacht werden. Ferner werden dieje-
nigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben bzw. bei gleichförmigen Einwendungen wird der 
Vertreter, von dem Termin gesondert benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW). 
Sind mehr als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche Bekanntma-
chung ersetzt werden. 
 
Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung ist durch eine schrift-
liche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben ist. 
 
Bei Ausbleiben eines Beteiligten im Erörterungstermin kann auch ohne ihn verhandelt werden. Das 
Anhörungsverfahren ist mit Abschluss der Erörterung beendet. 
 
Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 
 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und Abgabe von Stellung-
nahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung entstehende Kosten werden nicht 
erstattet. 

 
5. Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Planfeststellung dem Grunde nach zu ent-

scheiden ist, werden nicht im Erörterungstermin, sondern in einem gesonderten Entschädigungsver-
fahren behandelt. 

 
6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des Anhörungsverfahrens durch 

die Planfeststellungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung (Planfeststellungsbe-
schluss) an die Einwender und diejenigen, die eine Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öf-
fentliche Bekanntmachung ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind. 

 
7. Vom Beginn der Auslegung des Planes tritt die Veränderungssperre nach § 40 StrWG NRW in Kraft. 

Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Träger der Straßenbaulast ein Vorkaufsrecht an den 
vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 40 Abs. 4 StrWG NRW). 
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8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 
 

 dass die für das Verfahren und für die Entscheidung über die Zulässigkeit des Vorhabens zustän-
dige Behörde das Verkehrsdezernat der Bezirksregierung Münster ist, 

 dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss entschieden werden 
wird, 

 dass alle bisher ausgelegten Planunterlagen und die Planunterlagen zu den Deckblättern I und II 
die nach § 6 Abs. 3 UVPG notwendigen Angaben enthalten und 

 dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung der Öffentlichkeit 
zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 Abs. 1 UVPG darstellt. 

 
Südlohn, den 01.02.2016 
 
 
 
Christian Vedder 
Bürgermeister 
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